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Teure Armbanduhr: Gilt nicht als Kapitalanlage, wenn sie regelmässig getragen wird
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STeuerTelefon

«Muss ich die neue Arm banduhr deklarieren?» 
Sind Krankenkassenprämien abzugsfähig?  
Werden Mieteinnahmen besteuert? Und: Muss 
ich das Stipendium bei der Steuererklärung  
angeben? K-Tipp-Leserinnen und -Leser haben 
das Steuertelefon rege benutzt. Vier  
Experten beantworten Steuerfragen. Eine  
Auswahl der wichtigsten Antworten.

Armbanduhr
«Ich habe eine teure 
 Armbanduhr gekauft. 
Muss ich den Wert in  
der Steuer  erklärung  
deklarieren?»
nein. Hausrat und persön-
liche Gebrauchsgegenstän-
de werden nicht besteuert. 
Sie tragen die Uhr regel-
mässig, deshalb gilt sie 
nicht als steuerpflichtige 
Kapitalanlage, sondern als 
Gebrauchsgegenstand. 

unterstützungsbeiträge
«Wir wohnen im Kanton 
Zürich. unsere Tochter 
ist arbeitslos und wurde 
ausgesteuert. Wir unter-
stützen sie finanziell, da-
mit sie keine Sozialhilfe 
beziehen muss. Können 
wir unsere Zahlungen in 
Abzug bringen?»
Nur zum Teil. Der Unter-
stützungsabzug ist beim 
Bund auf 6500 Franken 
und im Kanton Zürich auf 
2700 Franken begrenzt.  

Krankenkassenprämien
«Sind die Krankenkassen-
prämien im Kanton Solo-
thurn abzugsfähig?»
Ja. Bund und Kantone ge-
währen für Krankenkas-
sen-, Unfallversicherungs- 
und Lebensversicherungs-
prämien einen nach oben 
begrenzten Abzug: 3500 
Franken für Verheiratete 
und 1700 Franken für Al-
leinstehende plus weitere 
700 Franken pro Kind beim 

Bund, 5000 Franken für 
Verheiratete und 2500 
Franken für  Alleinstehende 
plus weitere 650 Franken 
pro Kind im Kanton Solo-
thurn. 

Gerichtskosten
«Ich kündigte einem Mie-
ter. er weigerte sich, die 
Wohnung am Auszugs-
termin zu verlassen. Mir 
entstanden für die be-
hördliche Ausweisung 
hohe Anwalts- und Ge-
richtskosten. Kann ich 
sie wenigstens bei den 
Steuern abziehen?»
Ja. Gerichts- und Anwalts-
kosten bei Streitigkeiten 
mit einem Mieter stellen ab-
zugsfähige Liegenschafts-
verwaltungskosten dar. 

Wohnungsvermietung
«Ich vermiete neuerdings 
eine Wohnung. Wie wer-
den die Mieteinnahmen 
besteuert?»
Bei Liegenschaften sind die 
Mietzins einnahmen – nach 
Abzug des Aufwands für die 
Unterhalts- und Nebenkos-
ten sowie der Verwaltungs-
kosten – als Einkommen 
steuerbar. 

Auslandsrente
«Ich erhalte aus den 
 niederlanden eine Al-
tersrente. Seit letztem 
Jahr werden mir davon  
15 Prozent Steuern ab-
gezogen. Muss ich die 
rente zusätzlich auch 

noch in der Schweiz ver-
steuern?»
Ja. Im Jahr 2021 änderte 
das Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen der 
Schweiz und den Nieder-
landen. Seither dürfen die 
Niederlande maximal 15 
Prozent der Rente besteu-
ern. Auch die Schweiz darf 
die Rente besteuern. Damit 
es nicht zu einer Doppelbe-

steuerung kommt und die 
Steuer in Holland berück-
sichtigt wird, müssen Sie 
in der Schweiz aber nur 
zwei Drittel des Nettobetra-
ges der Rente als Einkom-
men deklarieren. 

einsprache
«Ich habe die definitive 
Veranlagung erhalten und 
bin damit nicht einver-

standen. Ist eine ein-
sprache kostenpflichtig?»
Einsprachen sind in den 
meisten Kantonen kosten-
los – ausser es handelt sich 
um eine Ermessens ein-
schätzung – weil zum Bei-
spiel keine Steuererklärung 
eingereicht wurde. Die Ein-
sprache hat schriftlich zu 
erfolgen, ein E-Mail genügt 
nicht. Die Einsprachefrist 

Am K-Tipp-Steuertelefon: Antonio Donlic, Simon Riedweg, Remo Seiler und 
Markus Stoll vom VZ Vermögenszentrum (von links)
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Beim Ausfüllen der 
Steuererklärung ist 
der K-Tipp-Ratgeber 
So sparen Sie Steu-
ern eine nützliche  
Hilfe. Er zeigt die 
möglichen Abzüge 
für Angestellte und 
Selbständige auf. 
Bestellen Sie das 
Buch (22. Auflage, 
160 Seiten, Fr. 27.–) 
auf www.ktipp.ch.
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«Muss ich die neue Arm banduhr deklarieren?» 

beträgt 30 Tage nach Erhalt 
der Steuerveranlagung.

nebenerwerb
«letztes Jahr machte ich 
mich im nebenerwerb 
selbständig. Daneben bin 
ich nach wie vor ange-
stellt. Die einnahmen aus 
der selbständigen er-
werbstätigkeit waren tie-
fer als meine Auslagen. 
Sind die Auslagen trotz-
dem voll abzugsfähig?»
Ja, der Verlust aus der selb-
ständigen Erwerbstätigkeit 
kann in Abzug gebracht 
werden.

Versicherungsprämien
«Ich habe im Kanton 
Aargau ein einfamilien-
haus gekauft. Kann ich 
die Versicherungsprä-
mien bei den liegen-

schaftsunterhaltskosten 
in Abzug bringen?»
Nur teilweise. Voll abzugs-
fähig sind die Sachver-
sicherungsprämien für 
Brand-, Wasserschaden-, 
Glasbruch-, Gebäudehaft-
pflicht- und Erdbebenver-
sicherung. Die Prämien für 
andere Versicherungen wie 
etwa Privathaftpflicht- und 
Hausratversicherung sind 
nicht abzugsfähig. 

Gemälde
«Ich habe von meiner 
 verstorbenen Mutter 
wertvolle Bilder geerbt. 
Muss ich diese als Ver-
mögen versteuern?»
Ja. Nur Bilder von gerin-
gem Wert gehören zum 
steuerfreien Hausrat. Wert-
volle Gemälde hingegen 
gelten grundsätzlich als 

 Kapitalanlage und müssen 
daher als Vermögen ver-
steuert werden. 

Spende
«Ich möchte ein Museum 
unterstützen. Ist dafür 
ein Abzug möglich?»
Ja, falls es sich beim betref-
fenden Museum um eine 
steuerbefreite Institution 
handelt, die auf der kanto-
nalen Spendenliste aufge-
führt ist. Die maximal zu-
lässigen Abzüge sind kan-
tonal unterschiedlich. Beim 
Bund und in vielen Kanto-
nen ist der Abzug auf ma-
ximal 20 Prozent des Netto-
einkommens beschränkt.

lottogewinn
«Ich habe im lotto 50 000 
franken gewonnen. Muss 
ich den Gewinn als ein-
kommen versteuern?»
nein. Lotteriegewinne bis 
zu 1 Million Franken sind 
steuerfrei. Das gilt sowohl 
für die Einkommens- als 
auch für die Verrechnungs-
steuern. 

Maklerprovision
«Ich habe mein ferien-
haus im Kanton Bern 
durch eine Maklerin ver-
kaufen lassen. Kann ich 
ihre Provision von den 
Steuern abziehen?»
Ja. Die Maklerprovision in-
klusive Mehrwertsteuer ge-
hört zu den Anlagekosten, 
die bei der Berechnung der 
Grundstückgewinnsteuer 
in Abzug gebracht werden 
können. 

Stipendium
«Ich bin Student und er-
halte ein Stipendium. 
Muss ich es versteuern?»
nein. Stipendien sind steu-
erfrei. 

unterstützungsabzug
«Ich wohne im Kanton 
 Zürich. Meine Mutter be-
zieht eine IV-rente und 
ist oft knapp bei Kasse. 
Ich unterstütze sie fi-
nanziell. Kann ich dafür 
einen Abzug geltend 
 machen?»
Ja. Unterstützungsleistun-
gen an ganz oder teilweise 
erwerbsunfähige Personen, 
die nicht selber für ihren 
Lebensunterhalt aufkom-
men können, sind beim 
Bund und in den meisten 
Kantonen teilweise abzugs-
fähig. Beim Bund beträgt 
der Unterstützungsabzug 
maximal 6500 Franken, in 
Zürich 2700 Franken. 

Schenkung
«Meine eltern wollen mir 
ihre eigentumswohnung 
im Kanton Bern schen-
ken. fallen Steuern an?»
nein. Im Kanton Bern sind 
direkte Nachkommen von 
der Schenkungssteuer be-
freit. Eine Handänderungs-
steuer fällt nicht an, und die 
Grundstückgewinnsteuer 
wird bei einer Schenkung 
aufgeschoben. Sie wird erst 
fällig, wenn Sie die Woh-
nung später verkaufen. 

Aktienhandel
«Ich kaufe und verkaufe 
gelegentlich Aktien. 
Muss ich den Gewinn 
 jeweils als einkommen 
versteuern?» 
nein. Kapitalgewinne von 
Aktien im Privatvermögen 
sind steuerfrei. Sie wären 
höchstens steuerpflichtig, 
wenn Sie im grossen Stil 
mit Aktien handeln würden. 
In einem solchen Fall ris-
kiert man, als gewerbsmäs-
siger Wertschriftenhändler 
eingestuft zu werden. 

Steuererklärung
«Ich bin 86 und bin un-
sicher beim Ausfüllen 
der Steuererklärung.  
Wer kann mir helfen?»
Wenden Sie sich an Ihr Ge-
meindesteueramt. Zudem 
bietet Pro Senectute für 
 Senioren einen günstigen 
Steuererklärungsdienst an. 

Pflegeheimkosten
«Meine Mutter lebt seit 
letztem Jahr im Pflege-
heim. Sie ist auf rund ein-
einhalb Stunden Pflege 
pro Tag angewiesen. Die 
Kosten dafür zahlt sie 
selber. Sind sie abzugs-
fähig?»
Ja. Behinderungsbedingte 
Kosten sind voll abzugsfä-
hig. Die Kosten gelten dann 
als behinderungsbedingt, 
wenn der Pflegeaufwand 
mehr als 60 Minuten täg-
lich beträgt. 
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